
 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/0906/2012 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 23.05.2012 

 
Amt: Stadtplanungsamt 
Aktenzeichen/Telefon: - 61 - Ri/Gm - 1357 
Verfasser/-in: Herr Dr. Richter 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat  Entscheidung 
Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr  Beratung 
Stadtverordnetenversammlung  Entscheidung 
 
Betreff: 
13. Änderung des Flächennutzungsplanes „Bänninger-Gelände“ 
- Antrag des Magistrats vom 23.05.2012 - 
hier: Beschluss 
 
Antrag: 
„1. Die im Rahmen der Entwurfs-Offenlegung von der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 so-

wie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) vorgebrachten Anregungen wurden gemäß §§ 1 Abs. 5, 6 und 
7 sowie § 1 a BauGB geprüft (Anlage 1). 

2. Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Anlage 2) wird beschlossen. 
3. Der Magistrat wird beauftragt, den Beschluss ortsüblich bekannt zu machen.“ 
 
Begründung: 
Planungsanlass 
Die Produktionsstätte der ehemaligen Firma Bänninger wurde 1909 außerhalb des Stadtgebiets 
Gießen am Erdkauter Weg angesiedelt. Die Fertigung und Distribution von hochwertigen Kupfer-
rohrverbindungen hat sich im Zuge des Strukturwandels verändert, so dass die Nachfolgefirma 
IBP International Building Products GmbH die Produktion (IBP) auf dem ca. 10 ha großen Firmen-
gelände Mitte 2009 komplett eingestellt hat. 
Im Rahmen des Programms Stadtumbau-West/Stadtumbau in Hessen erstellte die LBBW Immobi-
lien Kommunalentwicklung GmbH (LBBW, Stuttgart) im Auftrag der Universitätsstadt Gießen im 
Jahr 2009 eine Situationsanalyse und eine erste städtebauliche Entwicklungskonzeption für das 
gesamte Bänninger-Areal. 
Die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Schiffenberger Tal mbH (GEG) hat die ca. 10 ha große 
Fläche Ende 2009 von der IBP erworben. Zwischenzeitlich haben die Neueigentümer ein fortge-
schriebenes Nutzungskonzept vorgelegt. 
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Im Zuge der weiteren fachlichen Abstimmung mit der Verwaltung wurden entsprechende Fachgut-
achten zur Überprüfung der Nutzungsverträglichkeit erarbeitet. Danach sollen neben einer ge-
werblichen Nutzung (Büroflächen) künftig größere Teilflächen für den Einzelhandel (u. a. Bau-
markt) entwickelt werden. 
Ziel der Bauleitplanung ist es, die Wiedernutzbarmachung einer großen Brachfläche mit Alt-
lastensanierung in Gießen an exponierter Stelle planungsrechtlich zu ermöglichen und eine 
geordnete Entwicklung der Gebietsnutzung zu steuern. Die Investitionsabsicht des Neueigen-
tümers soll dabei aufgegriffen, gelenkt und planungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Geltungsbereich und Rahmenbedingungen der Planung  
Der räumliche Geltungsbereich der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes "Bänninger – 
Gelände" erstreckt sich über ca. 11,7 ha. Der Geltungsbereich umfasst das ehem. Produktions-
gelände der Firma Bänninger. Er grenzt im Westen (Erdkauter Weg) an die DB Strecke mit den 
dahinter liegenden Industrie- und Gewerbeflächen, im Süden (Sandkauter Weg) an das Polizei-
präsidium, im Norden an das Grundstück der Lebenshilfe sowie die Mischgebietsflächen am 
Ohlebergsweg/Schiffenberger Weg (Studentenwohnen). Im Osten und Südosten des Änderungs-
bereichs liegen die Handels- und Dienstleistungsflächen am Schiffenberger Weg. 
Im Regionalplan Mittelhessen 2010 ist dieser Bereich als "Vorranggebiet Industrie- und Gewerbe" 
festgelegt. Wegen der mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgesehenen Darstel-
lung von Teilflächen als Sonderbaufläche für Einzelhandelsnutzung wurde im Zuge des bisherigen 
Verfahrens die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung geprüft und eine Abweichung von 
den Zielen des Regionalplans 2010 durch die Regionalversammlung Mittelhessen (Regierungsprä-
sidium Gießen) zugelassen. 
 
Städtebauliche und grünordnerische Ziele  
Die bauliche Wiedernutzung des brach gefallenen Industrieareals, die Nutzungsbelebung und die 
randliche Verkehrserschließung bilden mit der Sanierung der Altlasten die wesentlichen städtebau-
lichen Ziele des künftigen Nutzungskonzepts. Der Neunutzung dieser Brachfläche wird unter dem 
Vorrang einer Innenentwicklung vor weiterer Außenentwicklung hohe Priorität eingeräumt. 
Durch Fachgutachten untersucht sind neben der Einzelhandelsentwicklung ebenfalls die Aspekte 
der Verkehrsanbindung an den Schiffenberger Weg und die innere Erschließung des Geländes. 
Die städtebauliche und raumordnerische Verträglichkeit der Einzelhandelsnutzungen sowie die 
verkehrliche Leistungsfähigkeit konnten nachgewiesen werden. 
Die auf dem Gelände vorhandenen Grünflächen (u. a. Kastanienhain) sollen mit den im Zuge der 
Planung vorgesehenen Grün- und Freiflächen und denen der angrenzenden Bereiche verbunden 
werden, z.B. auch als Fuß-/Radwegeverbindung vom Bahnhaltepunkt über den Kastanienhain 
nach Nordosten zum Schiffenberger Weg. Die Gesamtentwicklung des Standortes kann verkehr-
lich nach Ausbau des Knotens Schiffenberger Weg/Sandkauter Weg in ausreichender Leistungs-
fähigkeit über das vorhandene Straßennetz und die geplante innere Verbindungsstraße abge-
wickelt werden. Die ausführliche Erläuterung der 13. Änderung des Flächennutzungsplans ist als 
Anlage beigefügt. 
 
Verfahren 
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes GI 04/27 „Bänninger-Gelände“ durchgeführt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange hat vom 28.03. bis 15.04.2011 stattgefunden; die Offenlegung in der Zeit vom 10.04. 
bis 11.05 2012. 
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Die Umweltprüfung erfolgt gleichzeitig mit dem im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungs-
plan. 
Der Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB ist als Anlage beigefügt. 
Nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB soll die Umweltprüfung für das Änderungsverfahren zum Flächen-
nutzungsplan auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. 
Diese sind auf der Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht zu erwarten. Die im 
Umweltbericht formulierten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind ausschließlich für 
die Umsetzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorgesehen. 
 
Ergebnis der Offenlegung und Behördenbeteiligung 
Im Rahmen der Offenlegung sind insgesamt 3 Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern bzw. 
Firmen eingegangen. 
Von den insgesamt 84 angeschriebenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange haben 31 
der beteiligten Stellen eine schriftliche Rückmeldung zum Entwurf der 13. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gegeben, wobei in 9 Stellungnahmen Anregungen vorgebracht wurden. 
Diese vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden geprüft. Sie beziehen sich überwiegend 
auf die Maßgaben aus der Abweichungszulassung vom Regionalplan 2010. Deren Umsetzung ist 
aufgrund des erforderlichen höheren Detaillierungsgrads und der erforderlichen verbindlichen 
Festsetzungen nicht auf der Ebene des Flächennutzungsplanes zu verwirklichen, sondern auf den 
Bebauungsplan bzw. die bauliche Umsetzung bezogen (siehe Anlage 1). 
Nach dem Beschluss des Entwurfes und dessen Genehmigung durch das Regierungspräsidium 
Gießen wird die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Bekanntmachung in den 
Giessener Tageszeitungen wirksam. 
 
Um Beschlussfassung wird gebeten. 

 
Anlagen: 
1. Abwägung der Stellungnahmen 
2. Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
3. Begründung 
4. Umweltbericht 
 
 
 
________________________________________ 
 W e i g e l - G r e i l i c h  (Bürgermeisterin) 

 
 Beschluss des Magistrats 

vom 
TOP 
 (  ) beschlossen 

(  ) ergänzt/geändert beschlossen 
(  ) abgelehnt 
(  ) zur Kenntnis genommen 
(  ) zurückgestellt/-gezogen 

Beglaubigt: 
 

 Unterschrift 
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